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RS OGH 1925/6/9 1Ob410/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1925

Norm

AktG §34

Rechtssatz

(Zum AHGB) Die Unterfertigung des Prospektes (Exposes) über eine zu gründende Aktiengesellschaft bewirkt an sich

noch keine Haftung nach Art 211 Abs 2 AHGB der eine werktätige Beteiligung an Rechtsgeschäften voraussetzt. Die

Haftung nach jener Gesetzesstelle ist ausgeschlossen, wenn das betre<ende Rechtsgeschäft das Inslebentreten der

Aktiengesellschaft zur Voraussetzung hat.
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